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nur selbstverständlich, daß nach der Aussöhnung mit Erzbischof Walther 
von Ravenna die Bestätigung aller Rechte des bedeutenden Erzbistums 
eine besonders hohe Zahl von Kardinalsunterschriften ausweist 
In diesen Rahmen gehört auch das Eingreifen des Papstes in die 
Schwierigkeiten um den Abt Pontius von Cluny, die wohl entsprechend 
der Bedeutung des Klosters ebenfalls vor dem Konsistorium verhandelt 

wurden 320).
Eine einflußreiche Rolle scheint das Kardinalskolleg in seiner konsisto­

rialen Tätigkeit bei der Behandlung der großen kirchenpolitischen Fra­
gen gespielt zu haben 321). Allgemein bekannt sind die Vorgänge der 
Jahre 1111 und 1112, wo einerseits bei der Eidesleistung am Ponte 
Mammolo für den Papst 16 Kardinäle schworen und andererseits die 
Kardinalopposition die Zurücknahme des „Pravilegium“ erzwang 322). 
Aber auch die politischen Verhandlungen und Beratungen, die sich aus 
den verworrenen Verhältnissen nach der Wahl des Kanzlers Johannes 
von Gaeta zum Papste nötig machten, zeigen deutlich den gewichtigen 
Anteil, den daran das Kardinalskollegium hatte 328). Dasselbe gilt von 
den Verhandlungen mit Heinrich V. seit dem Jahre 1119, bis diese 
schließlich zum Konkordat führten 324). Recht interessant ist auch die 
Zustimmung zu einem Gesetz Heinrichs V. über das Schwören der Kle­
riker, die Honorius II. nostromm fratrum consilio diligenter inquisito 
gibt 325), wobei nach dem Sprachgebrauche an die Kardinäle zu denken 

ist.
Mit dieser Funktion als Berater des Papstes in Fragen der Kirchen­

politik hängt es zusammen, wenn die Kardinäle eine Vorrangstellung
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